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TRANSFERGESELLSCHAFT
Vorteile der Transfergesellschaft   I   Pflichten während der Transfergesellschaft



VORTEILE DER TRANSFERGESELLSCHAFT
Mit Übergang in die Transfergesellschaft sind Sie ein 
neues Arbeitsverhältnis eingegangen.
Das Arbeitsverhältnis ist versicherungspflichtig in allen 
Zweigen der Sozialversicherung                                  
(Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung)
Während der Laufzeit der Transfergesellschaft sind Sie 
nicht arbeitslos.
Sie erhalten Lohn während der Transfergesellschaft (ein 
Teil des Lohnes wird über das Transfer-Kurzarbeitergeld 
durch die Agentur für Arbeit finanziert).
Finden Sie während der Laufzeit der Transfergesellschaft 
keinen Arbeitsplatz haben Sie im Anschluss einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld ohne irgendwelche 
Nachteile.



PFLICHTEN ALS MITARBEITER/IN 
IN DER TRANSFERGESELLSCHAFT

Profiling
Damit die Agentur für Arbeit Transfer-Kurzarbeitergeld 
bezahlen kann, war das Profiling vor Übertritt in die 
Transfergesellschaft zwingend erforderlich. 

Erhebung Ihres vollständigen Lebenslaufes
Erhebung Ihrer beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten
Abstimmung evtl. Qualifizierungsbedarfe 
Erarbeitung des Zielberufes 



PFLICHTEN ALS MITARBEITER/IN 
IN DER TRANSFERGESELLSCHAFT

Während der Transfergesellschaft sind sie 
durchgängig arbeitssuchend gemeldet und erhalten 
von der Agentur für Arbeit Gesprächstermine und 
offene Stellenangebote zur Bewerbung.



ARBEITSSUCHE
Die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle   



Gemeinsam zum Ziel!
Stellensuche mit Unterstützung der 
Transfergesellschaft
Vorschläge der Agentur für Arbeit 
Umsetzung notwendiger Qualifizierungen 
Umsetzung notwendiger Umschulungen um 
einen Berufsabschluss zu erreichen 

DIE SUCHE NACH EINER NEUEN STELLE

Sprechen Sie offen mit uns und Ihrer/m Berater/in                                
in der Transfergesellschaft über Ihre Wünsche im              
Bewerbungsprozess!

JEDE VERÄNDERUNG BIETET AUCH DIE CHANCE AUF ETWAS NEUES!



Welche Stellen muss ich annehmen?
Kurz gesagt – alles was zumutbar ist und zu 
Ihren Fähigkeiten und Kenntnissen passt.  
Während der Laufzeit der 
Transfergesellschaft sind Stellenangebote nur 
mit mindestens gleichem Verdienst zumutbar.

DIE SUCHE NACH EINER NEUEN STELLE



Die Agentur für Arbeit unterstützt notwendige 
Qualifizierungsmaßnahmen. 
Vor Start in eine Qualifizierung ist eine Beratung durch 
die Agentur für Arbeit notwendig. 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN
Qualifizierung

Ein Teil der Kosten der Qualifizierung wird über die 
Transfergesellschaft getragen. 
Dafür steht ein Qualifizierungsbudget zur Verfügung – 
hierfür nutzen Sie den Kontakt zu Ihrem Berater/Ihrer 
Beraterin der Transfergesellschaft. 



ARBEITSLOSENGELD
Informationen zum Arbeitslosengeld



Persönliche oder online Arbeitslosmeldung 
max. 3 Monate vor Beginn der Arbeitslosigkeit

Erfüllung der Anwartschaftszeit 
Innerhalb der letzten 30 Monate waren Sie mind. ein Jahr 
versicherungspflichtig in der Arbeitslosenversicherung.

Arbeitslosigkeit
Sie sind ohne Beschäftigung und suchen aktiv eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch 

eigene Bemühungen um einen Arbeitsplatz und
durch die Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit (Verfügbarkeit) 

ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN 



Sie sind bereit und in der Lage zumutbare 
Stellenangebote anzunehmen

Zumutbar sind hier auch Stellen mit einem Verdienst 
Arbeitslosigkeit bis 3 Monate: 20% weniger
Arbeitslosigkeit 3-6 Monate: 30% weniger
Ab 7. Monat der Arbeitslosigkeit: Lohn in Höhe des 
Arbeitslosendgeldes

Sie sind bereit an Maßnahmen zur beruflichen 
Eingliederung teilzunehmen

Sie sind täglich postalisch erreichbar

VERFÜGBARKEIT



Die Ablehnung von zumutbaren Stellenangeboten 
und Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung führt 
zu einer Sperrzeit beim Arbeitslosendgeld. 

Die Sperrzeit dauert                                                       
3 Wochen bei erstmaliger Ablehnung,                       
6 Wochen bei der zweiten Ablehnung und              
12 Wochen bei der dritten Ablehnung. 

SPERRZEIT
Wegfall Anspruch Arbeitslosengeld

Treten Sperrzeiten von insgesamt 21 Wochen ein 
erlischt der Anspruch auf Arbeitslosengeld und Sie 
müssen erst wieder 1 Jahr versicherungspflichtig 
arbeiten um einen neuen Anspruch zu erwerben. 



Das Arbeitslosengeld berechnet sich aus dem Verdienst vor 
Übergang in die Transfergesellschaft. 

HÖHE DES ARBEITSLOSENGELDES

67%60%
des Nettolohnes. des Nettolohnes, wenn Sie min. ein Kind 

haben, für welches noch Anspruch auf 
Kindergeld besteht.   

Wie viel Arbeitslosengeld bekommen Sie?



Die Dauer des Anspruchs ist abhängig von Ihrem 
Lebensalter und der Versicherungszeit in der 
Arbeitslosenversicherung. 

ANSPRUCHSDAUER DES ARBEITSLOSENGELDES

Versicherungszeiten innerhalb 
der letzten 5 Jahre

Vollendetes 
Lebensjahr 

Anspruchsdauer

12 6
16 8
20 10
24 12
30 50. 15
36 55. 18
48 58. 24



ZEIT FÜR 
IHRE FRAGEN
HABEN SIE FRAGEN?



BERUFSBERATUNG IM ERWERBSLEBEN

Berufliche Veränderung mit neuen Perspektiven
Gemeinsam schauen wir auf Ihre Stärken und beraten Sie, welche 
Chancen Sei ergreifen können. Die Berufsberatung im Erwerbsleben 
begleitet Sie bei jedem Schritt um Ihrem Ziel näher zu kommen.

https://www.arbeitsagentur.de/k/berufsberatung-erwachsene


ARBEITSMARKTDREHSCHEIBE

Melden Sie sich an und seien Sie Teil dieses erfolgreichen Formats!
Die Arbeitsmarktdrehscheibe stellt eine virtuelle Plattform bereit, auf der 
sich Arbeitgeber verschiedenster Branchen und Größen über ihre aktuelle 
Personalsituation austauschen und vernetzen können. 

https://wfgheilbronn.de/news_termine/veranstaltungen.html
https://wfgheilbronn.de/news_termine/veranstaltungen.html
https://wfgheilbronn.de/news_termine/veranstaltungen.html


Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

© Agentur für Arbeit Heilbronn
Übergang in Transfergesellschaften 
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